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Opfer am 1. Advent 1997 

Erlaß des Oberkirchenrats 
vom 7. Oktober 1997 AZ 52.13-1 Nr. 49 

Das Opfer am 1. Advent, 30. November 1997, ist für 
die Diasporaarbeit des Gustav-Adolf-Werkes unse-
rer Landeskirche bestimmt. Dazu erhalten Sie durch 
die Bezirksvertreter des Gustav-Adolf-Werkes Ad-
ventopfer-Aufrufe mit Kurzinformationen als Falt-
blätter zur Verteilung in den Gemeinden. Die 
Opfertüten von „Brot für die Welt" sollten am 2. Ad-
vent ausgelegt werden, damit keine Verwechslung 
mit dem Opfer für das Gustav-Adolf-Werk am 1. Ad-
vent geschieht. 

Die Pfarrämter werden gebeten, dieses Opfer den Ge-
meinden mit folgender Abkündigung zu empfehlen: 

„Gustav-Adolf-Werk - Brücke zu evangelischen 
Minderheiten 

.... so lautet dieses Jahr das Motto des Adventopfer-
Aufrufes. Darum werden wir uns verstärkt bemühen 
müssen: Brücken zu bauen in der Vielgestaltigkeit und 
Vielstimmigkeit der Kirchen und der Welt. Es wird 
darauf ankommen, unterschiedliche Positionen nicht 
zu verleugnen, sondern tragfähige Brücken zu bauen, 
die - bei allen Unterschieden - ein konstruktives Mit-
einander möglich machen. Das wird uns nicht immer 
ganz leicht fallen, aber wir haben als Christen dazu 
eine besonders gute Voraussetzung: Wir haben in 
Jesus Christus einen tief gegründeten, tragfähigen 
Pfeiler, einen „Pylon", an dem wir unsere Brücken-
konstruktion festmachen können; der unseren Brük-
kenbau trägt. 

Das Gustav-Adolf-Werk unserer Landeskirche hat 
sich die Aufgabe gestellt. Brücken zu evangelischen 
Gemeinden in Minderheitssituationen - in der Diaspo-
ra - zu bauen. Es unterhält intensive Verbindungen zu 
mehr als 40 Diasporakirchen in Europa und Südame-
rika, um sie zu begleiten und zu stärken - nicht zuletzt 
auch durch materielle Hilfen. 

Aber Brücken sind keine Einbahnstraßen. So erfahren 
auch wir in dem lebendigen, ökumenischen Miteinan-
der mit den Diasporakirchen eine Ermutigung zum 
Glauben in unseren Lebenssituationen. 

Viele Gemeindeglieder begleiten und unterstützen 
diese Arbeit des Gustav-Adolf-Werkes schon seit vie-
len Jahren. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich. Zu-
gleich bitte ich Sie, diese Arbeit auch im neuen Jahr 
mitzutragen. 

Ich wünsche Ihnen eine gute, gesegnete Advents- und 
Weihnachtszeit und grüße Sie in herzlicher Verbun-
denheit. 

Ihr 
Eberhardt Renz" 

Es wird gebeten, den Ertrag des Opfers über die Be-
zirksopfersammelstelle bis zum 1. Februar 1998 der 
Kasse des Gustav-Adolf-Werkes, Pfahlbronner 
Str. 48, 70188 Stuttgart (Postscheckkonto Nr. 2 379-
701, BLZ 600 100 70, oder Landesgirokasse Stuttgart 
Nr. 2 025 571, BLZ 600 501 Ol) - nicht an die Kasse 
des Oberkirchenrats - zu überweisen. 
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Kirchliche Verordnung zur 
Änderung der Prüfungsordnung II 

vom 15. Oktober 1997 AZ 22.80 Nr. 244 

Nach Beratung gemäß § 39 Abs. 1 Kirchenverfas-
sungsgesetz wird verordnet: 

Artikel 1 
Änderung der Prüfungsordnung 11 

Die Verordnung des Oberkirchenrats über die 
II. Evang.-theol. Dienstprüfung vom 28. Juni 1994 
(Abi. 56 S. 137 ff.) wird wie folgt geändert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut des bisherigen § 5 wird Abs. 1. 

b) Es wird folgender Abs. 2 eingefügt: 

(2) „Die Prüfungsleistung der Hausarbeit hat nicht zu 
erbringen, wer durch eine Evang.-theol. Fakultät pro-
moviert ist. Dies gilt auch dann, wenn bis zum Termin 
der mündlichen Prüfungen eine theologische Disserta-
tion von einer deutschen Universität angenommen ist. 
Sollte sie bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht beurteilt 
worden sein, so prüft der Oberkirchenrat die Ver-
gleichbarkeit der Dissertation mit einer Hausarbeit." 

2. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 6 Satz 1 werden die Worte „15 Minuten, 
im Fach Liturgik und Hymnologie" gestrichen. 

b) In Abs. 6 Satz 2 werden die Worte „in diesem 
Fach" durch die Worte „im Fach Liturgik und Hym-
nologie" ersetzt. 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. November 1997 in Kraft. 

D r . D a u r 

Erlaß des Oberkirchenrats zur 
Änderung der Ausführungs-
bestimmungen zur Prüfungs-
ordnung II 

vom 5. August 1997 AZ 22.80 Nr. 243 

Es wird bestimmt: 

Artikel 1 
Änderung der Ausführungsbestimmungen 

Die Ausführungsbestimmungen zur Prüfungsordnung 
II vom 28. Juni 1994 (Abi. 56 S. 137) werden wie folgt 
geändert: 

1. Nr. 13.1 erhält folgende Fassung: „Ist ein Bewer-
ber von dem Erfordernis der Hausarbeit befreit wor-
den, so erhält er in diesem Fach keine Fachnote. Die 
Gesamtnote errechnet sich aus den übrigen Fach-
noten." 

2. Die bisherigen Ausführungsbestimmungen 13.1 
bis 13.3 erhalten die Nummern 13.2 bis 13.4. 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieser Eriaß tritt am 1. November 1997 in Kraft. 

D r . D a u r 

Dienstnachrichten 
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Der Landesbischof hat 

a) ernannt: 

mit Wirkung vom 1. November 1997 

 
 

mit Wirkung vom 1. Januar 1998 
 

 

 

b) in den Ruhestand versetzt: 

mit Wirkung vom 1. November 1997 

 
 

 
 

mit Wirkung vom 1. Januar 1998 
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